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8. TEIL  

Abschließende Bemerkungen

Die  Untersuchung  des  selbständigen  einstweiligen  Anordnungsverfahrens  in 
Familiensachen  gem.  §§  49ff.  FamFG  hat  ergeben,  dass  die 
Verfahrensselbständigkeit in den Vorschriften zum einstweiligen Rechtsschutz 
insgesamt  konsequent  umgesetzt  worden  ist  und  dadurch  das  Verfahren 
vereinfacht  und  beschleunigt  durchgeführt  werden  kann.  Früher,  infolge  der 
erforderlichen Anhängigkeit der Hauptsache oder einer Ehesache, entstandene 
Kosten  und  Arbeitsaufwand  können  eingespart  werden.1994 Die  Abkoppelung 
macht zwar auch zusätzlichen Arbeitsaufwand erforderlich, wie die selbständige 
Zuständigkeitsbestimmung gem. § 50 I 1 FamFG; dieser Mehraufwand ist aber 
als  unerheblich  gegenüber  den  Zweckmäßigkeitserwägungen  eines 
selbständigen  Eilrechtsschutzverfahrens  hinzunehmen.1995 Unter 
Berücksichtigung  der  Verfahrenstrennung  wird  in  §  50  I  FamFG  ein 
Zuständigkeitsgleichlauf mit der Hauptsache beziehungsweise dem potentiellen 
Hauptsacheverfahren verfolgt, der aus Gründen der Verfahrenswirtschaftlichkeit 
zu  befürworten  ist.  Kann  der  Gleichlauf  nicht  verwirklicht  werden,  weil 
zwischen  den  Verfahren  der  Wohnsitz  gewechselt  wurde,  sollte  versucht 
werden,  diesen  durch  Abgabe  (§  4  FamFG)  des  Anordnungsverfahrens 
wiederherzustellen,  solange  das  Eilverfahren  dadurch  nicht  über  den 
Konzentrationszweck hinaus beeinträchtigt wird, weil dies in Widerspruch zur 
Verfahrenstrennung  stünde.1996 Fälle  des  Auseinanderfallens  werden  in  §  50 
FamFG,  außer  in  Abs.  2,  nicht  bedacht.  Die  Rechtsprechungspraxis  bei 
Auseinanderfallen der Zuständigkeiten bleibt zu beobachten.

Die  Abkoppelung  von  dem  deckungsgleichen  Hauptsacheverfahren  und  die 
Ausgestaltung des Eilrechtsschutzverfahrens in den allgemeinen und besonderen 

1994Bergschneider, Stellungnahme, S. 3; Nake, Stellungnahme, S. 2.
1995S.o. 3. Teil: E.I.2. und E.III..
1996S.o. 3. Teil: E.II.4.b).
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Vorschriften  des  FamFG  ist  zur  Bedeutungssteigerung  des  einstweiligen 
Rechtsschutzes im Verhältnis zur Hauptsache geeignet, weil es dadurch flexibler 
ist  und  auch  im  Hinblick  auf  die  verringerte  Kostenlast  für  den 
Rechtsschutzsuchenden  attraktiver  ist.  Die  Erlassvoraussetzungen  für  die 
einstweilige Anordnung werden in § 49 I FamFG sowie in einigen Vorschriften 
des besonderen Teils (§§ 214 I, 246 I, 156 III 2 FamFG) konkretisiert, was zu 
Vereinfachung und Übersichtlichkeit des Verfahrens beiträgt. Gleiches gilt für 
den Inhalt der Maßnahmen in §§ 49 II, 246 I FamFG. Die Orientierung an den 
materiellen  Vorschriften  wird  ebenfalls  verdeutlicht,  was  zur 
Bedeutungssteigerung des Anordnungsverfahrens im Verhältnis zur Hauptsache 
gleichermaßen wichtig ist wie die Vorwegnahme der Hauptsache, soweit es zur 
effektiven Rechtsschutzgewährung erforderlich ist.1997

Nicht zur Förderung des streitbeendigenden Anordnungsverfahrens ist die vom 
Gesetzgeber  gewählte  Bezeichnung  des  Eilrechtsschutzmittels  geeignet.  Die 
Begrifflichkeit  der  „einstweiligen“  Anordnung  entspricht  nicht  seinem 
modernen  Verständnis  des  Eilrechtsschutzverfahrens  zur  endgültigen 
Streitbeilegung  anstelle  des  zeitaufwendigen  Hauptsacheverfahrens  und  kann 
daher  zu  Fehlinterpretationen  hinsichtlich  der  gewünschten  künftigen  Rolle 
einer  Anordnungsentscheidung im familienverfahrensrechtlichen Rechtsschutz 
führen. In Abgrenzung zur einstweiligen Anordnung gem. §§ 620ff. ZPO a.F. 
und  in  Anknüpfung  an  die  Rechtsprechungsentwicklung  zur  einstweiligen 
Verfügung, wäre der Begriff der Vorläufigkeit, der die zeitliche Geltungsdauer 
als Komponente völlig außer Acht lässt, dienlich gewesen.

Auf  Grund  der  Besonderheiten  der  Familienverfahren,  die  durch  ihre 
vorwiegend personenrechtlichen Verknüpfungen besonders konflitkbelastet sind 
und teilweise staatlicher Fürsorge bei der Verfahrensführung bedürfen, wird sich 
die  Bedeutungssteigerung  des  Anordnungsverfahrens  vornehmlich  auf  die 
Funktion  als  Zwischenverfahren  bis  zur  abschließenden  Entscheidung  im 
Hauptsacheverfahren  beschränken.  In  bestimmten  Kindschaftsverfahren  ist 
sogar fraglich, wann von der selbständigen einstweiligen Anordnung ohne ein 
bereits  laufendes  Hauptsacheverfahren  überhaupt  Gebrauch  gemacht  werden 
kann, weil infolge des Vorrang- und Beschleunigungsgebots (§ 155 I FamFG) 
verschärfte Anforderungen an ein dringendes Regelungsbedürfnis zu stellen sind 
und  die  §§  156  III  2,  3;  157  III  FamFG  als  besondere  Vorschriften 

1997S.o. 3. Teil: F.I.1.a); F.I.1.b)bb) und F.II.1.a)aa).
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